
Beschlüsse der Einwohner-Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2008 
 
Die diesjährige Rechnungs-Gemeindeversammlung wurde von 53 Stimmberechtigten 
besucht, was einer Stimmbeteiligung von 2.7 % entspricht. Die gefassten Beschlüsse 
unterstehen - mit Ausnahme derjenigen betr. Einbürgerungszusicherungen -  dem 
fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft am 15. Juli 2008 ab. Die Ver-
sammlung fasste die nachfolgenden Beschlüsse ohne Diskussion und ohne Gegen-
stimmen: 
 
1. Protokollgenehmigung  
2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 2007 
3. Genehmigung der Gemeinderechnungen 2007 
4. Einbürgerungszusicherungen für 

5. Beitrag von 5'000 Franken an die Vereine Sportschützen und Pistolensektion für 
die Einrichtung eine Schiesskellers  

6. Krediterteilung von 170'000 Franken für die Erneuerung der EDV-Anlage der 
Gemeindeverwaltung 

7. Krediterteilung von 650'000 Franken für weitere Verkabelung der Elektrizitätsver-
sorgung 

 
Gemeindeammann Max Schärer orientierte unter Verschiedenem u.a. über 
 
 die Kündigungen von Jugendarbeiter René Medosch und Schulsekretärin Brigitte 

Kurt, mit Verdankung der geleisteten Arbeiten 
 die Amtsantritte von Bauverwalter Rolf Müller und Fritz Lüthi als technischem An-

gestellten 
 den voraussichtlichen Abbruch der alten Turnhalle Ende Juli dieses Jahres 
 eine geplante Projektgruppe im Zusammenhang mit der Gemeindereform im Kan-

ton Aargau 
 die Verschärfung der Situation bei der Pflanzenkrankheit Feuerbrand. 
 
Ganz am Schluss wurde Franz Schertenleib für seine über 40-jährige Tätigkeit an 
Gemeindeversammlungen geehrt. Er geht im August in Pension. Eine gleiche Ehrung 
erfuhr auch Walter Ruf, nach 40-jährigem Dienst in der Feuerwehr Murgenthal, wo-
von zuletzt zwölf Jahre als Feuerwehrkommandant. 
 
Die Gemeindeversammlung fand zum zweiten Mal in der neuen Mehrzweckhalle 
statt. 
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Gemäss § 5 Verordnung über das Kantons- und das 
Gemeindebürgerrecht (KBüV) müssen auf Traktandenlisten 
und in Publikationen enthaltene Personendaten spätestens 
90 Tage nach der Gemeindeversammlung resp. nach 
Fristablauf von der W ebseite entfernt werden.
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